
 































 




 

 










 




























 


















 
 

 










 








  











 








































 



































 


































































 

H/B = 543 / 1183 (0.64m²)

Bebauungsplan Nr. 117 "Straßendurchbruch Metternich"
Änderung Nr. 4




Dipl.-Ing. Christian Deichmüller




 SAI - Deichmüller

SAI - Deichmüller

SAI - Deichmüller




Flur: 1, Flurstück 814/3
Maßstab: 1:500



Planzeichenerklärung





Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes


(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)



Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl





Flurstücksgrenze mit abgemarktem Grenzpunkt




Flurstücksnummer mit Zuordnungspfeil







Böschung ( Aufschüttung / Abgrabung )



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB )





Vermaßung eines zwischenliegenden Abstandes gezeichnet, fallen sie als Festset-
zung in einer Linie zusammen. Für die Bestimmung der geometrischen Lage ist die 

derstoßen von Flächen unterschiedlicher Nutzungen ergebende Nutzungsgrenze 
maßgebend. 





Die in Bezug genommenen DIN-Normen und technischen Regelwerke können im 
Bauberatungszentrum der Stadt Koblenz, Bahnhofstraße 47, 56068 Koblenz eingese-




Zur Orientierung ist farblich / transparent ein Ausschnitt des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 117 "Straßendurchbruch Metternich" Änderung und Erweiterung




(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 3 BauGB, § 16 BauNVO )









                                                                                                                                    Oberbürgermeister 



Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des §1 Abs. 2 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I 




Koblenz, den __.__.____                                                                     Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 






Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der Begründung wurde vom Büro für Stadtplanung, Architektur 
Immissionsschutz –SAI im Auftrag der Grundstückseigentümer ausgearbeitet. 




                                                                                                                            Dipl.-Ing. Christian Deichmüller 



Koblenz, den __.__.____                                                                          Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 







Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität  hat am __.__.____ dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. 












Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. §3 Abs. 2 des Baugesetzbuches – BauGB vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 













Der Bebauungsplan wurde [nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen] gem. § 10 Abs. 1 BauGB durch den 
Stadtrat am  __.__.____  als Satzung beschlossen. [Soweit Stellungnahmen berücksichtigt wurden, sind die daraus 
entstandenen Änderungen in dieser Satzung eingearbeitet]. 





                                                                                                                                      Oberbürgermeister 



Der Satzungsbeschluss wird gem. § 10 Abs. 3 BauGB nach der Ausfertigung ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 






                                                                                                                                      Oberbürgermeister 


Die Ortsübliche Bekanntmachung ist am  __.__.____  erfolgt. 










©
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement Koblenz

Übersichtsskizze ohne Maßstab

Satzungsfassung


